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BESCHLUSSPROTOKOLL 
11. Sitzung vom 6. Juli 2021 
 
Traktandum 1 Vorlage des Stadtrats vom 4. Mai 2021: 
 Zonenplanänderung Nr. 22 "Herblingen Polizei- und 

Sicherheitszentrum" 
 (im vereinfachten Verfahren) 

 

Der Grosse Stadtrat heisst die Vorlage des Stadtrats vom 4. Mai 2021 zur Zonen-
planänderung Nr. 22 "Herblingen Polizei- und Sicherheitszentrum" sowie die Anträge im 
vereinfachten Verfahren wie folgt gut: 
 
1. Der Grosse Stadtrat nimmt Kenntnis vom Bericht und Antrag des Stadtrats vom 

4. Mai 2021 betreffend die Zonenplanänderung Nr. 22 «Herblingen Polizei- und 
Sicherheitszentrum».  

2. Der Grosse Stadtrat nimmt Kenntnis vom Planungsbericht nach Art. 47 RPV zur 
Zonenplanänderung Nr. 22 vom 7. Januar 2021.  

3. Der Grosse Stadtrat stimmt der Zonenplanänderung Nr. 22 «Herblingen Polizei- und 
Sicherheitszentrum» zu.  

4. Der Grosse Stadtrat stimmt der Zuweisung der Parzelle mit GB Nr. 21652 in eine 
Empfindlichkeitsstufe III zu.  

 
 
Traktandum 2 Vorlage des Stadtrats vom 30. März 2021: 
 Neues Angebotskonzept der Verkehrsbetriebe Schaffhausen 

vbsh für die Linien 5, 6 und 7 

 
Der Grosse Stadtrat heisst die Vorlage des Stadtrats vom 30. März 2021 betreffend 
"Neues Angebotskonzept der Verkehrsbetriebe Schaffhausen vbsh für die Linien 5, 6 und 
7" in der Schlussabstimmung mit 32 : 0 Stimmen einstimmig wie folgt gut: 
 
1. Der Grosse Stadtrat nimmt Kenntnis von der Vorlage des Stadtrats vom 30. März 

2021 betreffend «Neues Angebotskonzept der Verkehrsbetriebe Schaffhausen vbsh 
für die Linien 5, 6 und 7».  

2. Der Grosse Stadtrat stimmt dem neuen Angebotskonzept zu und bewilligt die in 
diesem Zusammenhang höheren Abgeltungen der Stadt Schaffhausen an die 
Verkehrsbetriebe Schaffhausen vbsh ab frühestens 2022 im Umfang von 249‘600 
Franken/Jahr zu Lasten Konto 3300.3634.00.  

3. Ziffer 2 dieses Beschlusses untersteht nach Art. 25 lit. f in Verbindung mit Art. 11 der 
Stadtverfassung dem fakultativen Referendum.    
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Traktandum 3 Vorlage des Stadtrats vom 2. März 2021: 
 Überarbeitung der Vereinbarung zwischen der Stadt 

Schaffhausen und der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall über 
die gemeinsame Förderung des öffentlichen Verkehrs 

 

Der Grosse Stadtrat heisst die Vorlage des Stadtrats vom 2. März 2021 betreffend 
"Überarbeitung der Vereinbarung zwischen der Stadt Schaffhausen und der Gemeinde 
Neuhausen am Rheinfall über die gemeinsame Förderung des öffentlichen Verkehrs" in 
der Schlussabstimmung mit 32 : 0 Stimmen einstimmig wie folgt gut: 
 
1. Der Grosse Stadtrat nimmt Kenntnis von der Vorlage des Stadtrates vom 2. März 

2021 betreffend «Überarbeitung der Vereinbarung zwischen der Stadt Schaffhausen 
und der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall über die gemeinsame Förderung des 
öffentlichen Verkehrs».  

2. Der Grosse Stadtrat genehmigt die überarbeitete «Vereinbarung zwischen der Stadt 
Schaffhausen und der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall über die gemeinsame 
Förderung des öffentlichen Verkehrs» gemäss Beilage 1 unter dem Vorbehalt eines 
gleichlautenden Beschlusses des Einwohnerrates der Gemeinde Neuhausen am 
Rheinfall.  

 
 

Traktandum 4 Vorlage des Stadtrats vom 23. März 2021: 
 Elektromobilität in der Stadt Schaffhausen: Grundsätze und 

Massnahmen 

 

Der Grosse Stadtrat heisst die Vorlage des Stadtrats vom 23. März 2021 betreffend 
"Elektromobilität in der Stadt Schaffhausen: Grundsätze und Massnahmen " in der 
Schlussabstimmung mit 23 : 7 Stimmen bei 2 Enthaltungen wie folgt gut: 
 

1. Der Grosse Stadtrat nimmt Kenntnis von der Vorlage des Stadtrats vom 23. März 
2021 betreffend «Elektromobilität in der Stadt Schaffhausen: Grundsätze, 
Massnahmen und Rahmenkredit zum Ausbau der Ladeinfrastruktur».  

 
2. Der Grosse Stadtrat genehmigt einen Verpflichtungskredit von 300'000 Franken 

zulasten Konto 6100.5620.00, «Ladeinfrastruktur Elektromobilität» (INV00413). Der 
Investitionsbeitrag wird linear auf 10 Jahre abgeschrieben.  

 
3. Das Postulat Urs Tanner «Förderung der Elektromobilität», erheblich erklärt am 5. 

September 2017, wird abgeschrieben.  
 
 
IM NAMEN DES GROSSEN STADTRATS 
 
Der Präsident: Die Ratssekretärin: 
 
Marco Planas Sandra Ehrat 
 
 
Schaffhausen, 6. Juli 2021 saneh 


